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Nr. 40� Donnerstag, 02. Oktober 2025

Nr. 1	 Satzung zur Einführung 
einer Pflicht zum 
Nachweis von Stellplätzen 
für Kraftfahrzeuge 
(Stellplatzsatzung)

Die Stadt Monheim erlässt auf 
Grund des Art. 23 der Gemeinde-
ordnung für den Freistaat Bayern in 
der Fassung der Bekanntmachung 
vom 22. August 1998 (GVBl S. 796 
ff.), zuletzt geändert durch § 2 des 
Gesetzes vom 9. Dezember 2024 
(GVBl. S. 573 ff.), und Art. 81 Abs. 
1 Nr. 4 der Bayerischen Bauordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588 
ff), zuletzt geändert durch §§ 12 und 
13 des Gesetzes vom 23. Dezember 
2024 (GVBl. S. 605) und durch § 

4 des Gesetzes vom 23. Dezember 
2024 (GVBl. S. 619) folgende 

Satzung
§ 1 

Anwendungsbereich
(1)	Die Satzung gilt für die Er-

richtung, Änderung oder Nut-
zungsänderung von Anlagen im 
Sinne des Art. 1 Abs. 1 BayBO 
im Stadtgebiet Monheim. Aus-
genommen sind, wenn sie zu 
Wohnzwecken erfolgen, Ände-
rungen oder Nutzungsände-
rungen im Sinne des Art. 81 Abs. 
1 Nr. 4b, zweiter Halbsatz Bay-
BO. 

(2)	Regelungen in Bebauungsplä-
nen oder anderen städtebau-
lichen Satzungen, die von den 
Regelungen dieser Satzung ab-
weichen, haben Vorrang. 

§ 2 
Pflicht zur Herstellung von 

Kfz-Stellplätzen
(1)	Bei der Errichtung von Anlagen, 

für die ein Zu- oder Abfahrtsver-
kehr mit Kraftfahrzeugen zu er-
warten ist, sind Stellplätze her-
zustellen. Bei der Änderung oder 
Nutzungsänderung von Anla-
gen sind Stellplätze herzustellen, 
wenn dadurch zusätzlicher Zu- 
oder Abfahrtsverkehr zu erwar-
ten ist. 

(2)	Die Zahl der notwendigen Stell-
plätze bemisst sich nach der An-

lage der Verordnung über den 
Bau und Betrieb von Garagen 
sowie über die Zahl der notwen-
digen Stellplätze vom 30. No-
vember 1993 in ihrer jeweils gül-
tigen Fassung. 

(3)	Die Ermittlung erfolgt jeweils 
nach Nutzungseinheiten. Bei 
baulichen Anlagen, die unter-
schiedliche Nutzungsarten ent-
halten, wird die Zahl der not-
wendigen Stellplätze getrennt 
nach den jeweiligen Nutzungs-
arten ermittelt. 

(4)	Die Zahl an notwendigen Stell-
plätzen ist jeweils auf eine Dezi-
malstelle zu ermitteln und nach 
kaufmännischen Grundsätzen 
zu runden. Bei baulichen Anla-
gen mit mehreren Nutzungsein-
heiten oder unterschiedlichen 
Nutzungsarten erfolgt die Run-
dung erst nach Addition der für 
jede Nutzungseinheit und jede 
Nutzungsart notwendigen Stell-
plätze.

§ 3 
Herstellung und Ablöse der 

Stellplätze
(1)	Die nach § 2 dieser Satzung er-

forderlichen Stellplätze sind auf 
dem Baugrundstück oder auf 
einem geeigneten Grundstück 
in der Nähe des Baugrundstücks 
herzustellen. Bei Herstellung 
der Stellplätze auf einem geeig-

neten Grundstück in der Nähe 
des Baugrundstücks ist dessen 
Benutzung für diesen Zweck ge-
genüber dem Rechtsträger der 
Bauaufsichtsbehörde rechtlich 
zu sichern. 

(2)	Die Inanspruchnahme dersel-
ben Stellplätze durch zwei oder 
mehrere Nutzungen mit unter-
schiedlichen Geschäfts- oder 
Öffnungszeiten (Wechselnut-
zung) kann zugelassen werden, 
wenn sichergestellt ist, dass keine 
Überschneidungen der Benut-
zung des Stellplatzes auftreten 
und keine negativen Auswir-
kungen auf den Verkehr in der 
Umgebung zu erwarten sind. 

(3)	Die Pflicht zur Herstellung der 
Stellplätze kann auch durch 
Übernahme der Kosten ihrer 
Herstellung gegenüber der Ge-
meinde (Ablösevertrag) abge-
löst werden. Die Entscheidung 
über den Abschluss eines Ablö-
sungsvertrags steht im Ermes-
sen der Gemeinde. Der Bauherr 
hat keinen Anspruch auf Ab-
schluss eines solchen Vertrags; 
dies gilt auch dann, wenn die 
Stellplätze nicht auf dem Bau-
grundstück oder in der Nähe des 
Baugrundstücks tatsächlich her-
gestellt werden können. Der Ab-
lösungsbetrag beträgt je Stell-
platz 5.000,00 €.

(4)	Von der Möglichkeit der Ablöse 

nach Absatz 3 sind Nutzungen 
ausgenommen, die für ihren ge-
ordneten Betriebsablauf darauf 
angewiesen sind, ihren Zu- und 
Abfahrtsverkehr durch Stellplät-
ze auf dem Baugrundstück oder 
auf einem geeigneten Grund-
stück in der Nähe des Bau-
grundstücks abzuwickeln. 

§ 4 
Anforderungen an die  

Herstellung
(1)	Für Stellplätze in Garagen gelten 

die baulichen Anforderungen 
der Verordnung über den Bau 
und Betrieb von Garagen so-
wie über die Zahl der notwendi-
gen Stellplätze vom 30. Novem-
ber 1993 in ihrer jeweils gültigen 
Fassung. 

(2)	 Im Übrigen sind Stellplätze in 
ausreichender Größe und in Ab-
hängigkeit der beabsichtigten 
Nutzung herzustellen. Es gilt 
Art. 7 BayBO. 

§ 5 
Abweichungen

Unter den Voraussetzungen des 
Art. 63 BayBO können Abwei-
chungen zugelassen werden. 

§ 6 
Schlussbestimmungen

Diese Satzung tritt mit dem Tage 
ihrer Bekanntmachung in Kraft. Mit 
dem In-Kraft-Treten dieser Sat-

zung tritt die Stellplatzsatzung vom 
16.03.2022 außer Kraft.

Monheim, 01.10.2025 
STADT MONHEIM 

Pfefferer 
Erster Bürgermeister

Nr. 2	 Erdaushubdeponie in 
Monheim

Die Erdaushubdeponie ist nach 
vorheriger Vereinbarung mit dem 
Deponiewart, Tel.: 0151/12993033 
von Montag bis Freitag geöffnet.�  
Anmeldungen am Vortag!

Nr. 3	 Recyclinghof und 
Grünabfallsammelplatz 
Monheim  

Der Recyclinghof mit Grünab-
fallsammelplatz an der Nürnberger 
Straße ist von März bis November 
am Freitag von 14:00 – 17:00 Uhr 
und am Samstag von 09:00 – 13:00 
Uhr geöffnet.

Wir bitten um Beachtung!�  
Es werden sowohl Sperrmüll als 
auch Kühlgeräte angenommen. Die 
dafür anfallenden Gebühren sind so-
fort zu entrichten.

Nähere Informationen erhalten 
Sie auch unter �  
www.awv-nordschwaben.de.

Günther Pfefferer 
Erster Bürgermeister 




